
VERORDNUNG (EU) Nr. 550/2010 DER KOMMISSION 

vom 23. Juni 2010 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 zur Übernahme bestimmter internationaler 
Rechnungslegungsstandards gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen 

Parlaments und des Rates im Hinblick auf International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 betreffend 
die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards ( 1 ), 
insbesondere auf Artikel 3 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommis
sion ( 2 ) wurden bestimmte internationale Rechnungs
legungsstandards und Interpretationen, die am 15. Okto
ber 2008 vorlagen, in das Gemeinschaftsrecht übernom
men. 

(2) Am 23. Juli 2009 veröffentlichte das International Ac
counting Standards Board (IASB) Änderungen zu Interna
tional Financial Reporting Standard (IFRS) 1 Erstmalige 
Anwendung der International Financial Reporting Standards, 
nachfolgend „Änderungen zu IFRS 1“. Nach den Ände
rungen zu IFRS 1 können Unternehmen, die im Erdöl- 
und Erdgasbereich tätig sind und auf IFRS umstellen, die 
Buchwerte zugrunde legen, die nach ihren vorherigen 
Rechnungslegungsgrundsätzen für Erdöl- und Erdgasvor
kommen ermittelt wurden. Die Unternehmen, die sich 
zur Nutzung dieser Ausnahme entschließen, sollten ge
halten sein, Entsorgungs-, Wiederherstellungs- und ähn
liche Verpflichtungen im Zusammenhang mit Erdöl- und 
Erdgasvorkommen gemäß IAS 37 Rückstellungen, Eventu
alverbindlichkeiten und Eventualforderungen zu bewerten und 
die Verbindlichkeit in den Gewinnrücklagen zu erfassen. 
Die Änderungen zu IFRS 1 betreffen auch die Neu
beurteilung der Feststellung eines Leasingverhältnisses. 

(3) Die Anhörung der Sachverständigengruppe (Technical Ex
pert Group, TEG) der European Financial Reporting Ad

visory Group (EFRAG) hat bestätigt, dass die Änderungen 
zu IFRS 1 die in Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 1606/2002 genannten Kriterien für eine Übernahme 
erfüllen. Gemäß der Entscheidung 2006/505/EG der 
Kommission vom 14. Juli 2006 zur Einsetzung einer 
Prüfgruppe für Standardübernahmeempfehlungen zur Be
ratung der Kommission hinsichtlich der Objektivität und 
Neutralität der von der Europäischen Beratergruppe für 
Rechnungslegung (EFRAG) abgegebenen Stellungnah
men ( 3 ) hat diese die EFRAG-Stellungnahme geprüft und 
der Kommission mitgeteilt, dass sie sie für ausgewogen 
und objektiv hält. 

(4) Die Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 sollte daher ent
sprechend geändert werden. 

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses 
für Rechnungslegung — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 wird Interna
tional Financial Reporting Standard (IFRS) 1 Erstmalige Anwen
dung der International Financial Reporting Standards gemäß dem 
Anhang zu dieser Verordnung übernommen. 

Artikel 2 

Die Unternehmen wenden die im Anhang enthaltenen Ände
rungen zu IFRS 1 spätestens mit Beginn des ersten nach dem 
31. Dezember 2009 beginnenden Geschäftsjahres an. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 23. Juni 2010 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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( 1 ) ABl. L 243 vom 11.9.2002, S. 1. 
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ANHANG 

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS 

IFRS 1 Änderungen zu IFRS 1 Zusätzliche Ausnahmen für erstmalige Anwender 

Vervielfältigung innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums gestattet. Außerhalb des EWR alle Rechte vor
behalten, mit Ausnahme des Rechts auf Vervielfältigung für persönlichen Gebrauch oder andere redliche Benut
zung. Weitere Informationen sind beim IASB erhältlich unter www.iasb.org
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Änderungen zu IFRS 1 

Erstmalige Anwendung der International Financial Reporting Standards 

Eine Überschrift und die Paragraphen 31A und 39A werden hinzugefügt. 

DARSTELLUNG UND ANGABEN 

Erläuterung des Übergangs auf IFRS 

Verwendung des als Ersatz für Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzten Werts für Erdöl- und Erdgasvorkommen 

31A Nutzt ein Unternehmen die in Paragraph D8A(b) genannte Ausnahme für Erdöl- und Erdgasvorkommen, so hat es 
dies sowie die Grundlage anzugeben, auf der Buchwerte, die nach vorherigen Rechnungslegungsgrundsätzen 
ermittelt wurden, zugeordnet werden. 

ZEITPUNKT DES INKRAFTTRETENS 

39A Zusätzliche Befreiungen für erstmalige Anwender (Änderungen zu IFRS 1) von Juli 2009 fügte die Paragraphen 31A, 
D8A, D9A und D21A hinzu und änderte Paragraph D1(c), (d) und (l) ab. Diese Änderungen sind erstmals in der 
ersten Berichtsperiode eines am 1. Januar 2010 oder danach beginnenden Geschäftsjahrs anzuwenden. Eine 
frühere Anwendung ist zulässig. Wendet ein Unternehmen die Änderungen für ein früheres Geschäftsjahr an, hat 
es dies anzugeben. 

BEFREIUNGEN VON ANDEREN IFRS 

In Anhang D werden Paragraph D1(c), (d) und (l) sowie eine Überschrift geändert. Die Paragraphen D8A, D9A und D21A 
werden hinzugefügt. 

D1 Ein Unternehmen kann eine oder mehrere der folgenden Befreiungen in Anspruch nehmen: 

(a) … 

(c) Ersatz für Anschaffungs- oder Herstellungskosten (Paragraphen D5–D8A); 

(d) Leasingverhältnisse (Paragraphen D9 und D9A); 

(e) … 

(l) in den Sachanlagen enthaltene Kosten für die Entsorgung (Paragraphen D21 und D21A); 

(m) … 

Ersatz für Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

D8A Einigen nationalen Rechnungslegungsanforderungen zufolge werden Explorations- und Entwicklungsausgaben für 
Erdgas- und Erdölvorkommen in der Entwicklungs- oder Produktionsphase in Kostenstellen bilanziert, die sämt
liche Erschließungsstandorte einer großen geografischen Zone umfassen. Ein erstmaliger Anwender, der nach 
solchen vorherigen Rechnungslegungsgrundsätzen bilanziert, kann sich dafür entscheiden, die Erdöl- und Erdgas
vorkommen zum Zeitpunkt des Übergangs auf IFRS auf folgender Grundlage zu bewerten: 

(a) Vermögenswerte für Exploration und Evaluierung zum Betrag, der nach den vorherigen Rechnungslegungs
grundsätzen des Unternehmens ermittelt wurde; und 

(b) Vermögenswerte in der Entwicklungs- oder Produktionsphase zu dem Betrag, der für die Kostenstelle nach den 
vorherigen Rechnungslegungsgrundsätzen des Unternehmens ermittelt wurde. Das Unternehmen soll diesen 
Betrag den zugrunde liegenden Vermögenswerten der Kostenstelle anteilig auf der Basis der an diesem Tag 
vorhandenen Mengen oder Werte an Erdgas- oder Erdölreserven zuordnen. 

Das Unternehmen wird die Vermögenswerte für Exploration und Evaluierung sowie die Vermögenswerte in der 
Entwicklungs- und Produktionsphase zum Zeitpunkt des Übergangs auf IFRS gemäß IFRS 6 Exploration und 
Evaluierung von Bodenschätzen bzw. IAS 36 auf Wertminderung hin prüfen und gegebenenfalls den gemäß Buch
stabe (a) oder (b) ermittelten Betrag verringern. Für die Zwecke dieses Paragraphs umfassen die Erdgas- und 
Erdölvorkommen lediglich jene Vermögenswerte, die in Form der Exploration, Evaluierung, Entwicklung oder 
Produktion von Erdöl und Erdgas genutzt werden. 

Leasingverhältnisse 

D9A Hat ein erstmaliger Anwender ebenfalls festgestellt, dass eine Vereinbarung ein Leasingverhältnis im Sinne der 
vorherigen Rechnungslegungsgrundsätze enthält, so wie es auch von IFRIC 4 gefordert wird, allerdings zu einem 
anderen Termin als in IFRIC 4 vorgesehen, muss der erstmalige Anwender diese Feststellung beim Übergang auf 
IFRS nicht neu beurteilen. Für ein Unternehmen, das zu der gleichen Feststellung gelangt ist, dass eine Verein
barung ein Leasingverhältnis im Sinne der vorherigen Rechnungslegungsgrundsätze enthält, müsste diese Fest
stellung zu dem gleichen Ergebnis führen wie jenes, das sich aus der Anwendung von IAS 17 Leasingverhältnisse 
und IFRIC 4 ergibt.
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In den Sachanlagen enthaltene Kosten für die Entsorgung 

D21A Ein Unternehmen, das die Befreiung in Paragraph D8A(b) (für Erdgas- und Erdölvorkommen in der Entwicklungs- 
oder Produktionsphase, die in Kostenstellen bilanziert werden, die sämtliche Erschließungsstandorte einer großen 
geografischen Zone umfassen) anwendet, kann anstelle der Zugrundelegung von Paragraph D21 oder IFRIC 1: 

(a) Entsorgungs-, Wiederherstellungs- und ähnliche Verpflichtungen zum Zeitpunkt des Übergangs auf IFRS 
gemäß IAS 37 bewerten; und 

(b) den gesamten Unterschiedsbetrag zwischen diesem Betrag und dem Buchwert dieser Verpflichtungen zum 
Zeitpunkt des Übergangs auf IFRS, der nach den vorherigen Rechnungslegungsgrundsätzen des Unternehmens 
ermittelt wurde, direkt in den Gewinnrücklagen erfassen.
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